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1. Veräußerung und deren Rechtsfolgen

1.1 Übergang der Versicherung

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des
Eigentumsübergangs (bei Immobilien: Datum der Umschreibung im Grundbuch) an dessen Stelle der
Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsvertrag sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

Die Versicherung geht auch über, wenn die versicherte Sache im Wege der Zwangsversteigerung
erworben wird oder ein Dritter auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen
Verhältnisses die Berechtigung erwirbt, versicherte Bodenerzeugnisse zu beziehen.

Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

1.2 Kündigung

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Dieses
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von
der Veräußerung ausgeübt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der
laufenden Versicherungsperiode in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der
Kenntnis, ausgeübt wird.

1.3 Beitrag

Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf
den Erwerber während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt.

Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des
Beitrags.
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1.4 Anzeigepflichten

Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform (z. B.
E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem
Versicherer hätte zugehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dass er den mit dem
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt
war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung
verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für seine Kündigung abgelaufen
war und er nicht gekündigt hat.

2. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

2.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls
zu erfüllen hat, sind:

2.1.1 Die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

2.1.2 Die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.

2.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

2.2.1 Der Versicherungsnehmer hat

2.2.1.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der
Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie
Weisungen - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten.
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat
der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

2.2.1.2 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - ggf.
auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;

2.2.1.3 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

2.2.1.4 dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

2.2.1.5 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen
durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

2.2.1.6 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfanges der Leistungspflicht des
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über
den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; vom Versicherer angeforderte Belege
beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

2.2.1.7 für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.
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2.2.2 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem anderen als dem
Versicherungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegenheiten ebenfalls zu erfüllen soweit ihm dies nach
den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

2.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

2.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Ziff. 2.1 oder 2.2 vorsätzlich, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

2.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

2.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

2.3.4 Kündigungsrecht bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass
er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

3. Gefahrerhöhung

3.1 Begriff der Gefahrerhöhung

3.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers
wahrscheinlicher wird.

3.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn

3.1.2.1 sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;

3.1.2.2 von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten
durchgeführt werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird.

3.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziff. 3.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat
oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

3.2 Pflichten des Versicherungsnehmers

3.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

3.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers
eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich
anzeigen.

3.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.
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3.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer

3.3.1 Kündigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Ziff. 3.2.1, kann der Versicherer den Vertrag
fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziff. 3.2.2 und 3.2.3 bekannt, kann er
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

3.3.2 Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten
Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der
Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

3.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Ziff. 3.3 erlöschen, wenn diese
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

3.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

3.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziff. 3.2.1 vorsätzlich verletzt hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

3.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziff. 3.2.2 und 3.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt Ziff. 3.5.1 Satz 2
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

3.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

3.5.3.1 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

3.5.3.2 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

3.5.3.3 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangt.
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4. Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.

Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der
Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt
geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis
erlangt.

5. Mehrfachversicherung

5.1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem
Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere
Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. Falls keine Versicherungssumme vereinbart ist, ist
stattdessen der Versicherungsumfang anzugeben.

5.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach Ziff. 5.1. vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist
der Versicherer unter den in Ziff. 3.3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

5.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

5.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu
zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

5.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

5.3.3 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in
der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

5.3.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

5.3.5 Beseitigung der Mehrfachversicherung
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5.3.5.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des
Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

5.3.5.2 Die Regelungen nach Ziff. 5.3.5.1 sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die
verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen.

6. Versicherung für fremde Rechnung

6.1 Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem
Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den
Versicherungsschein besitzt.

6.2 Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis
verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

6.3 Kenntnis und Verhalten

6.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind
bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu
berücksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen
lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

6.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder
nicht zumutbar war.

6.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag
ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

7. Aufwendungsersatz

7.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

7.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des
Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

7.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der
Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven
Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf
Weisung des Versicherers erfolgten.

7.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach Ziff.
7.1.1 und 7.1.2 entsprechend kürzen.
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7.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens die
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung
des Versicherers entstanden sind.

7.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gem. Ziff. 7.1.1 und 7.1.2 erforderlichen Betrag auf
Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

7.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn
diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

7.1.7 Für den Ertragsausfall bzw. Mietverlust gilt darüber hinaus:

Nicht versichert sind Aufwendungen,

7.1.7.1 soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;

7.1.7.2 soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die nicht versichert sind oder

7.1.7.3 zur Beseitigung des Sachschadens.

7.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

7.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines
von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. Zieht der
Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

7.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach Ziff. 7.2.1
entsprechend kürzen.

8. Übergang von Ersatzansprüchen

8.1 Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

8.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich
mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung
insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen;
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

8.3 Verzicht auf Ersatzansprüche

Der Versicherungsschutz bleibt unberührt, wenn der Versicherungsnehmer vor Eintritt des
Versicherungsfalls im Rahmen des Üblichen auf Ersatzansprüche für Brand- oder Explosionsschäden
verzichtet hat.
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9. Kündigung nach dem Versicherungsfall

9.1 Kündigung nach dem Versicherungsfall

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag
kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die
Entschädigungsleistung zulässig.

9.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam.
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt,
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

9.3 Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.

10. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

10.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles

10.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der
Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des
Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

10.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.

10.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den
Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

11. Gesetzliche Vertreter, Repräsentanten

11.1 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen
lassen.

Als Repräsentanten gelten

11.1.1 bei Aktiengesellschaften die Mitglieder des Vorstandes;

11.1.2 bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Geschäftsführer;

11.1.3 bei Kommanditgesellschaften die Komplementäre;

11.1.4 bei offenen Handelsgesellschaften die Gesellschafter;

11.1.5 bei Einzelfirmen die Inhaber;
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11.1.6 bei anderen Unternehmensformen oder Rechtsträger (z. B. Genossenschaften, Verbänden, Vereinen,
Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen, ausländischen Unternehmen) die nach den
gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Vertretungsorgane.

11.2 Miet-, Pacht- oder ähnliche Verhältnisse

Personen, denen Sachen aufgrund eines Miet-, Pacht- oder ähnlichen Verhältnisses für längere Zeit in
alleinige Obhut gegeben worden sind, sind nur dann Repräsentanten, wenn ihnen vom
Versicherungsnehmer die Befugnis übertragen worden ist, in einem nicht ganz unbedeutenden Umfang
für den Versicherungsnehmer zu handeln.

Schließt der Versicherungsnehmer im Rahmen seines Gewerbes laufend eine Vielzahl von Miet- oder
Pachtverträgen ab, so sind Mieter oder Pächter nicht Repräsentanten des Versicherungsnehmers.

12. Leistungspflicht gegenüber Teileigentümern

12.1 Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Teileigentümern der Versicherer wegen des Verhaltens
einzelner Teileigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den
übrigen Teileigentümern wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteilen nicht
berufen.

12.2 Die übrigen Teileigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er
gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, soweit diese zusätzliche Entschädigung zur
Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird.

12.3 Der Teileigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer
die Aufwendungen nach Ziff. 12.1 und 12.2 zu erstatten.

13. Selbstbehalt

13.1 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der
Entschädigungsleistung des Versicherers mit einem im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen
festgelegten Betrag (Selbstbehalt).

13.2 Soweit sich durch ein Ereignis mehrere Versicherungsfälle unmittelbar in ursächlichem Zusammenhang
verwirklichen, wird nur der höhere Selbstbehalt angewendet. Zusätzlich vereinbarte Selbstbehalte für
einzelne Positionen - als "Vorweg-Selbstbehalt" gekennzeichnet - sind vorweg abzuziehen.

14. Sachverständigenverfahren

14.1 Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren
können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

14.2 Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum
Versicherungsfall ausgedehnt werden.

14.3 Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

14.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren
Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen
in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der
Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.
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14.3.2 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des
Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person,
die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen
Verhältnis steht.

14.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter Ziff. 14.3.2 gilt entsprechend für die Benennung
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

14.4 Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

14.4.1 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen sowie
deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalles;

14.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

14.4.3 die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

14.4.4 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten;

14.5 Feststellung bei Ertragsausfallschäden

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen zusätzlich enthalten:

14.5.1 Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis zum Beginn der
Betriebsunterbrechung oder Beeinträchtigung und für das vorausgegangene Geschäftsjahr;

14.5.2 Eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, ohne die
versicherte Unterbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes entwickelt hätten;

14.5.3 Eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge der
versicherten Unterbrechung oder Beeinträchtigung gestaltet haben;

14.5.4 Ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Ertragsausfallschaden
beeinflussen. Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen die Bestimmungen
zum Ertragsausfallschaden zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; die
fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

14.6 Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die
Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die
Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden
Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. Im Falle
unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

14.7 Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen.

Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

 2
01

78
28

10
23

3 
K

IB
   

 E
80

72
 1

  V
0_

_P
G

13
_9

_C
PY

1 
/ 0

_0
_3

70
5f

_e
00

00
c0

_1
3_

1.
p

d
f 

 1
/0

/0
;0

/0
/0

10



14.8 Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht
berührt.

15. Erweiterte Anerkennung

15.1 Der Versicherer erkennt an, dass ihm alle Gefahrumstände wahrheitsgemäß und vollständig angezeigt
worden sind, die nach Ziff. 3 Allgemeiner spartenübergreifender Teil anzeigepflichtig waren.

15.2 Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwiegen worden sind.

15.3 Die Verpflichtung zur Anzeige von erheblichen Gefahrerhöhungen bleibt unberührt.

16. Anzeige von Gefahrerhöhungen bei Bestehen einer Versicherungsabteilung

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung eingerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass
vertragserhebliche Tatsachen regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von Gefahrerhöhungen als
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, nachdem die Versicherungsabteilung des Versiche-
rungsnehmers Kenntnis von der Erhöhung der Gefahr erlangt hat. Der Versicherungsnehmer hat dafür
zu sorgen, dass die jeweils zuständigen Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an die
Versicherungsabteilung unverzüglich erstatten.

17. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

17.1 Fälligkeit der Entschädigung

17.1.1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des
Anspruchs abgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens
den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

17.1.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der
Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherste-
llung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

17.1.3 Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädigung für Anschauungsmodelle,
Prototypen, Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr
benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem
Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
sichergestellt hat.

17.2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Ziff. 17.1.1 oder 17.1.2
geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungs-
nehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

17.3 Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht
besteht:

17.3.1 Die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet
wird, seit Anzeige des Schadens zu verzinsen;

17.3.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu
verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

17.3.3 Der Zinssatz pro Jahr liegt bei 1 Prozent über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank, mindestens
jedoch 0,5 Prozent;
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17.3.4 Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

17.4 Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gem. Ziff. 17.1, 17.3.1 und 17.3.2 ist der Zeitraum nicht zu
berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

17.5 Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

17.5.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

17.5.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

17.5.3 eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von
Realgläubigern nicht erfolgte.

18. Kündigung des Vertrages bei angemeldetem Grundpfandrecht

Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine Kündigung des
Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn der
Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat,
dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der
Hypothek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Dies gilt
nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall.

19. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung durch Fortfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

20. Entschädigungsgrenzen

20.1 Entschädigungsgrenze

Die vereinbarte Entschädigungsgrenze soll dem Versicherungswert gem. Ziff. 12 des Grundbaustein Sach
Mehrgefahren bzw. des Grundbaustein Sach Allgefahren entsprechen.

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

20.1.1 bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

20.1.2 bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

20.1.3 bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufenden
Versicherungsjahrbeginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. Maßgebend ist der
niedrigere Betrag.

20.2 Berechnungsgrundlage

Berechnungsgrundlage für prozentuale Entschädigungsgrenzen ist der gem. Ziff. 2 Allgemeine
Bestimmungen Multiline gemeldete Betrag (z. B. Jahresumsatz, Lohn- / Gehaltssumme).

Tritt ein Schaden nach Ablauf des Versicherungsjahres, aber vor Erstattung der endgültigen Meldung
gem. Ziff. 2.3 Allgemeine Bestimmungen Multiline ein, so gilt als Berechnungsgrundlage für die
prozentualen Entschädigungsgrenzen der zuletzt gemeldete Betrag zuzüglich 10 %.
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20.3 Mindestentschädigungsgrenze

Die im Versicherungsschein vereinbarte absolute Entschädigungsgrenze bildet die Mindestentschädi-
gungsgrenze. Diese erhöht sich jährlich, beginnend mit der ersten Fälligkeit, um linear 3 %.

20.4 Vorsorge

20.4.1 Für Investitionen, die zu einer Erhöhung der versicherten Sachwerte führen, besteht Versicherungs-
schutz über die vereinbarte Entschädigungsgrenze für Sachwerte und Kosten hinaus.

Die Gesamtentschädigung ist begrenzt auf die vereinbarte Entschädigungsgrenze zuzüglich der
vereinbarten Vorsorgesumme für Investitionen.

20.4.2 Voraussetzung für die Regelung nach Ziff. 20.4.1 ist, dass der Versicherungsnehmer innerhalb von vier
Monaten nach Fertigstellung oder Erwerb die Investition dem Versicherer anzeigt. Nach Ablauf dieser
Frist besteht Versicherungsschutz nur in Höhe der vereinbarten Entschädigungsgrenze ohne die
Investitionsvorsorgesumme.

20.4.3 Der Versicherer ist berechtigt, aufgrund der angezeigten Investition die vertraglich vereinbarte
Entschädigungsgrenze neu festzusetzen und ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung oder des Erwerbs
beitragsrelevant zu dokumentieren.

21. Unterversicherung

21.1 Eine Unterversicherung wird nur angerechnet, wenn gem. Ziff. 3 Allgemeine Bestimmungen Multiline
der Betrag der zuletzt gemeldeten Beitragsbemessungsgrundlage niedriger war, als der tatsächlich zu
meldende Betrag.

21.2 Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Ziff. 13 und die Entschädigungsgrenzen nach Ziff. 20
sind im Anschluss an Ziff. 21.1 anzuwenden.

22. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei
diesen Positionen nicht berücksichtigt.
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